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Ergänzende Vertragsbedingungen für Warenlieferungen der UNITY AG 

1 Liefer- und Leistungszeit 

1.1 Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch 
UNITY steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung von UNITY 
durch Zulieferanten und Hersteller. 

1.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von 
anderen unvorhersehbaren Ereignissen, die UNITY die Lieferung wesentlich erschweren 
oder diese unmöglich machen und nicht von UNITY zu vertreten sind (hierzu zählen ins-
besondere Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, behördliche Anordnungen, Nichterteilung 
von Aus-, Ein- oder Durchfuhrgenehmigungen, nationale Maßnahmen zur Beschränkung 
des Handelsverkehrs, Streik, Aussperrung und sonstige Betriebsstörungen jeder Art, 
Verkehrsstörungen, Naturereignisse, gleichgültig ob diese Ereignisse bei UNITY, deren 
Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten), berechtigen UNITY, die Lieferung 
bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hin-
auszuschieben oder vom Vertrag -soweit noch nicht erfüllt - ganz oder teilweise zurück-
zutreten. 

1.3 Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener 
schriftlicher Nachfristsetzung (mindestens 14 Tage) berechtigt, vom Vertrag - soweit 
nicht erfüllt - ganz oder teilweise zurückzutreten. Verlängert sich in Anwendung von Ziffer 
1.2 die Lieferzeit oder wird UNITY von ihrer Verpflichtung frei, so kann der Käufer hie-
raus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich 
UNITY nur berufen, wenn der Käufer unverzüglich benachrichtigt wurde. 

1.4 UNITY ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Bei Lieferverträgen gilt jede 
Teillieferung und Teilleistung als selbständige Leistung. Die Lieferfrist verlängert sich 
ebenfalls um den Zeitraum, mit dem der Käufer selbst mit der Erfüllung seiner Vertrags-
pflichten in Verzug ist. 

1.5 Soweit das Datum unserer Lieferung oder Leistung auf unserer Rechnung nicht geson-
dert vermerkt ist, entspricht es dem Rechnungsdatum. 

2 Annahmeverzug 

2.1 Für die Dauer des Annahmeverzuges des Käufers ist UNITY berechtigt, die Liefergegen-
stände auf Gefahr und Kosten des Käufers einzulagern. UNITY kann sich hierzu auch 
einer Spedition oder eines Lagerhalters bedienen. 

2.2 Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Annahme der Lieferge-
genstände verweigert, auf schriftliches Abnahmeverlangen schweigt, oder erklärt, die 
Ware nicht abnehmen zu wollen, kann UNITY die Erfüllung des Vertrages verweigern 
und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. UNITY ist berechtigt, als Scha-
densersatz wahlweise entweder pauschal 20 % des vereinbarten Brutto- Kaufpreises – 
es sei denn der Käufer weist einen geringeren Schaden nach - oder den Ersatz des ef-
fektiv entstandenen Schadens vom Käufer zu fordern. 

3 Liefermenge/ Fehllieferung 

3.1 Sichtbare Mengendifferenzen müssen sofort bei Warenerhalt, verdeckte Mengendiffe-
renzen innerhalb von 4 Tagen nach Warenerhalt der UNITY und dem Frachtführer 
schriftlich angezeigt werden. Übernahme der Ware durch den Spediteur oder Transpor-
teur gilt als Beweis für richtige Menge, einwandfreie Umhüllung und Verladung. 

3.2 Des weiteren verpflichtet sich der Käufer bei versehentlich durch UNITY ohne Bestellung 
des Käufers gelieferte Waren spätestens innerhalb von 14 Tagen eine solche Fehlliefe-
rung schriftlich gegenüber UNITY anzuzeigen und die Waren zur Rückholung durch ei-
nen von UNITY zu beauftragenden Spediteur oder Transporteur bereit zu halten. 

3.3 Sollte eine solche schriftliche Anzeige einer Fehllieferung nicht oder nicht fristgerecht 
erfolgen, gilt diese als genehmigt, so dass der Käufer dazu verpflichtet ist, den üblichen 
und angemessenen Kaufpreis für die Ware an UNITY zu zahlen. 

4 Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausfüh-
rende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der UNITY ver-
lassen hat. Falls der Versand sich ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich 
wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Eine 
im Einzelfall vereinbarte Übernahme der Transportkosten durch UNITY hat keinen Ein-
fluss auf den Gefahrenübergang. 

5 Mängelhaftung 

5.1 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist. 

5.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde berechtigt, Nacherfüllung zu 
fordern. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl entweder durch Mangelbeseitigung 
oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache. Im Fall der Mangelbeseitigung werden 
die erforderlichen Aufwendungen nur insoweit ersetzt, als diese nicht dadurch erhöht 
worden sind, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort ver-
bracht worden ist. 

5.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen. 

5.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5.6 Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist 
unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. 3 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens begrenzt. 

5.7 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 

5.8 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist eine Haftung ausgeschlos-
sen. 

5.9 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren-
übergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt. 

6 Eigentumsvorbehalt 

6.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die UNITY aus jedem Rechtsgrund gegen den 
Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden UNITY vom Käufer die folgenden Sicherhei-
ten gewährt, die UNITY auf Verlangen des Käufers nach dessen Wahl freigeben wird, 
soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. 

6.2 Die Ware bleibt Eigentum der UNITY (Vorbehaltsware). Eine etwaige Be- oder Verarbei-
tung erfolgt stets für UNITY als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne UNITY zu ver-
pflichten. Bei Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Waren, 
entsteht für UNITY grundsätzlich ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache, und zwar 
bei Verarbeitung im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sa-
che, bei Verbindung im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen 
Waren. Sollte der Abnehmer Alleineigentümer werden, räumt er uns bereits jetzt das 
Miteigentum im Verhältnis der genannten Werte ein und verwahrt die Sache unentgeltlich 
für uns. Werden die durch Verarbeitung oder Verbindung entstandenen Waren weiter-
veräußert, so gilt die nachfolgend vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware. 

6.3 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und zu veräußern, solange er sich nicht im Zahlungsverzug gegenüber UNI-
TY befindet. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus 
dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Hand-
lung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vol-
lem Umfang an uns ab. Er ist verpflichtet, die an uns abgetretenen Forderungen für seine 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen, bis UNITY ihm schriftlich mitteilt, dass sie 
dies selbst vornehmen möchte. Die Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen wer-
den, wenn der Käufer seinen Zahlungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

6.4 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum der UNITY 
hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen. 

6.5 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, liegt drohender Zahlungsverzug nahe, ist seine 
Kreditwürdigkeit gemindert oder erfüllt er sonstige wesentliche vertragliche Verpflichtun-
gen schuldhaft nicht, ist UNITY berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder 
ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. 

6.6 Zu Sicherungszwecken erhält UNITY Zutritt zu den Räumen und Zugang zu den Liefe-
rungs- und Buchhaltungsunterlagen. Insbesondere erhält UNITY auf erstes Anfordern ei-
ne Debitoren-Saldenliste mit Kundenadressen. 

6.7 In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag vor, soweit nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet. 

6.8 Die Sicherheiten erstrecken sich auch auf Waren, die im Rahmen eines Insolvenzverfah-
rens einseitig im Wege der Erfüllungswahl vom Insolvenzverwalter gefordert und/oder 
erworben werden. 

6.9 Die Abtretungen werden angenommen. 
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